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POLITISCHE GEMEINDE WALDKIRCH

Gemeindeordnung

9. Mai 1983


(inkl. Nachträge I, II, III und IV)

Gemeindeordnung

DER POLITISCHEN GEMEINDE WALDKIRCH

Die Bürgerschaft der Politischen Gemeinde Waldkirch erlässt in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 und Art. 35 Abs. 2 lit. a des kantonalen Gemeindegesetzes vom 23. August 1979 folgende Gemeindeordnung:

I.
Grundlagen

Geltungsbereich
Art. 1
Diese Gemeindeordnung regelt die Organisation der Politischen Ge​meinde Waldkirch, sowie die Rechte und Pflichten ihrer Organe.

Organisationsform
Art. 2
Die Gemeinde organisiert sich als Gemeinde mit Bürgerversammlung.

Organe
Art. 3
Organe der Gemeinde Waldkirch:




a)
die Bürgerschaft




b)
der Gemeinderat




c)
die Geschäftsprüfungskommission

Gemeindeaufgaben
Art. 4
Die Gemeinde erfüllt die ihr durch Verfassung und Gesetze zugewie​senen Aufgaben.




Sie unterhält ausserdem:




a)
die Elektrizitätsversorgung




b)

...

Amtliche Publikationen
Art. 5
Die amtlichen Bekanntmachungen erfolgen:

a) im Mitteilungsblatt der Politischen Gemeinde Waldkirch, als amtlichem Publikationsorgan

b) durch öffentlichen Anschlag in Waldkirch und Bernhardzell

II.
Bürgerschaft
Abstimmungen und Wahlen
Art. 6
Die Bürgerschaft als oberstes Organ der Gemeinde trifft ihre Be​schlüsse an der Bürgerversammlung, soweit nicht gemäss Gesetz oder Gemeindeordnung Urnenabstimmung vorgesehen ist.




Für die Bürgerversammlung gelten bezüglich Fristen und Verfahren die Bestimmungen des kantonalen Gemeindegesetzes, für Urnenabstim​mungen diejenigen das kantonalen Urnenabstimmungsgesetzes.

Bürgerversammlung
Art. 7
a) Ort und Zeitpunkt



Der Gemeinderat bestimmt den Ort, an welchem die Bürgerversamm​lungen abgehalten werden.




Der Gemeinderat setzt den Zeitpunkt der Bürgerversammlung fest.




b) Befugnisse



An der Bürgerversammlung wird offen abgestimmt über:




a)
Gemeindeordnung




b)
Jahresrechnung, Voranschlag und Steuerfuss




c)
Finanzbeschlüsse, soweit sie die Art. 17
 festgelegten Summen übersteigen




d)
Mitgliedschaft bei einem Gemeindeverband und bei Zweckver​bänden




e)
Übernahme neuer, freiwilliger Gemeindeaufgaben




f)
Initiativbegehren




h)
Annahme von Schenkungen und Vermächtnissen mit Auflagen oder Bedingungen von grosser Tragweite.

Urnenabstimmung
Art. 8
Die Bürgerschaft wählt an der Urne:1



a)
den Gemeindepräsidenten




b)
den Schulratspräsidenten oder die Schulratspräsidentin




c)
die weiteren Mitglieder des Gemeinderates




d)
die weiteren Mitglieder des Schulrates




e)
die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission




f)
den Vermittler und seinen Stellvertreter




Stille Wahl ist möglich für:




a)
Gemeindebehörden (Gemeinderat, Schulrat
 und Geschäftsprüfungskommission) im zweiten Wahlgang;




b)
Vermittler oder Vermittlerin sowie deren Stellvertretung im ersten und im zweiten Wahlgang. 




Ferner beschliesst die Bürgerschaft an der Urne:2



a)
Sämtliche Kredite über eine Million Franken. Der Rat kann die Vorlage einer Bürgerversammlung unterbreiten, die sie diskutieren und ändern kann.3



b)
Geschäfte gemäss Art. 7 der Gemeindeordnung, soweit im Ein​zelfall Urnenabstimmung beschlossen wird;




c)
Referendumsbegehren gemäss Art. 9 dieser Gemeindeordnung.

Referendum
Art. 9
a) Zustandekommen



Ein Referendumsbegehren gegen Erlasse und Beschlüsse des Ge​meinderates gemäss Art. 14 Abs. 2
, 15, 171 und 20 kommt zustande, wenn ein Zehntel der Stimmberechtigten schriftlich die Abstimmung durch die Bürgerschaft verlangt.




Massgebend ist die Zahl der Stimmberechtigten bei den letzten Er​neuerungswahlen des Gemeinderates. Der Gemeinderat hat das Qu​orum zu Beginn der Amtsdauer zu veröffentlichen.



Art. 10
b) Verfahren




Der Gemeinderat hat den Erlass oder den Beschluss als Referen​dumsvorlage amtlich bekanntzumachen.




Die Frist zur Einreichung des Begehrens beträgt dreissig Tage. Beginn und Ende werden in der Publikation hervorgehoben.




Die Bogen mit den Unterschriften sind vor Ablauf der Frist dem Stimm​registerführer zur Kontrolle einzureichen.



Ist das Begehren zustandegekommen, so hat der Gemeinderat innert sechs Monaten die Urnenabstimmung durchzuführen.




Im übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über Referendum und Initiative.

Initiative
Art. 11
a) Unterschriften




Mindestens ein Zehntel der Stimmberechtigten können durch ein Initia​tivbegehren eine Abstimmung über einen gesetzmässig in die Zustän​digkeit der Bürgerschaft fallenden Gegenstand verlangen.



Art. 12
b) Verfahren




Das Begehren ist im Wortlaut schriftlich bei der Gemeinderatskanzlei anzumelden. Diese veröffentlicht es unverzüglich im amtlichen Publi​kationsorgan.




Das Begehren ist innert drei Monaten seit der Veröffentlichung dem Gemeinderat einzureichen.




Der Gemeinderat lässt das Zustandekommen durch den Stimmregi​sterführer prüfen und veröffentlicht innert Monatsfrist das Resultat.




Er hat seinen Antrag über ein gültig zustandegekommenes Initiativbe​gehren innert sechs Monaten der Bürgerschaft zur Beschlussfassung durch Einberufung einer Bürgerversammlung zu unterbreiten. Er kann einen Gegenvorschlag vorlegen.




Im übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über Referendum und Initiative.

III. Gemeinderat
Mitgliederzahl
Art. 13

Der Gemeinderat besteht aus dem Gemeindepräsidenten
 oder der Gemeindepräsidentin, dem Schulratspräsidenten oder der Schulratspräsidentin und fünf weiteren Mitgliedern.

Aufgaben
Art. 14
Der Gemeinderat ist das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der Gemeinde. Seine Aufgaben sind durch das Gesetz geregelt.




Der Gemeinderat beschliesst ferner über Vernehmlassungen zu Staatsstrassen-Bauprojekten. Wenn der Kostenvoranschlag Fr. 1'000'000.-- überschreitet, ist der Vernehmlassungsbeschluss dem fakultativen Referendum zu unterstellen (Art. 35 StrG).

Rechtsetzung
Art. 15
Der Gemeinderat erlässt Reglemente und schliesst Vereinbarungen ab. Vorbehalten bleibt das fakultative Referendum gemäss Art. 36 des Gemeindegesetzes.




Für den Erlass von Vollzugsvorschriften ist der Gemeinderat abschliessend zuständig.

IV.
Kompetenzen
Finanzbefugnisse
 

Art. 16
Dem Gemeinderat stehen folgende abschliessende Finanzbefugnisse zu:




a)
unvorhersehbare, im Voranschlag nicht enthaltene Ausgaben bis Fr. 70'000.-- je Fall und bis maximal 150'000.-- je Rechnungsjahr;




b)
Ausgaben für:





1.
Hochbauten und Strassen inklusive Korrektionen bis Fr. 150'000.--





2.
Gewässerschutz- und Kanalisationsbauten bis Fr. 200'000.--





3.
Erschliessung von gemeindeeigenem Bauland bis 200'000.--





4.
Erneuerung und Erweiterung von Gemeindeunternehmen bis Fr. 200'000.--;




c)
Erwerb von Grundstücken, wenn der Preis den Betrag von Fr. 500'000.-- nicht übersteigt;




d)
Veräusserung von Grundstücken, wenn der amtliche Verkehrswert oder die Anlagekosten den Betrag von 500'000.-- nicht übersteigen;




e)
teuerungsbedingte Nachtragskredite;




f)
reale Nachtragskredite bis Fr. 50'000.-- oder, soweit dieser Betrag überschritten wird, bis 10 % des ursprünglich bewilligten Kredites;




g)
Beschlussfassung über dringliche und gebundene Ausgaben;




h)
Aufnahme der für die Finanzierung der Ausgaben erforderlichen Fremdgelder.

Finanzreferendum1
Art. 17
Der Gemeinderat unterstellt dem fakultativen Referendum Beschlüsse über:




a)
neue, einmalige Ausgaben bis Fr. 300'000.--, soweit sie nicht mit dem Voranschlag beschlossen wurden;




b)
neue, während mindestens zehn Jahren wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 30'000.--, soweit sie nicht für das erste Vollzugsjahr mit dem Voranschlag beschlossen wurden;




c)
Ausgaben, soweit sie nicht mit dem Voranschlag beschlossen wurden, für:





1.
Hochbauten und Strassen inklusive Korrektionen von Fr. 150'001.-- bis Fr. 300'000.--





2.
Gewässerschutz- und Kanalisationsbauten von Fr. 200'001.-- bis Fr. 800'000.--





3.
Erschliessung von gemeindeeigenem Bauland von Fr. 200'001.-- bis Fr. 800'000.--





4.
Erneuerung und Erweiterung von Gemeindeunternehmen von Fr. 200'001.-- bis Fr. 800'000.--;




d)
Erwerb von Grundstücken, wenn der Preis zwischen Fr. 500'001.-- und Fr. 1'000'000.-- liegt;




e)
Veräusserung von Grundstücken, wenn der amtliche Verkehrswert oder die Anlagekosten zwischen Fr. 500'001.-- und Fr. 1'000'000.-- liegen;




f)
reale Nachtragskredite, soweit nicht der Gemeinderat abschliessend zuständig ist.

V.
Gemeindeunternehmen

Bestand
Art. 18
Als Gemeindeunternehmen gilt




-
die Elektrizitätsversorgung (Elektra)




Sie wird obligatorisch selbstständig als Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit geführt.

Leitung
Art. 19
Der Gemeinderat leitet das Gemeindeunternehmen. Er kann die Leitung einer Betriebskommission übertragen mit Zuständigkeiten im Rahmen das Voranschlages und soweit nicht gemäss Gesetz, Gemeindeordnung oder Reglemente andere Organe zuständig sind.

Rechtsetzung
Art. 20
Der Gemeinderat erlässt die erforderlichen Reglemente. Sie unterstehen dem fakultativen Referendum.




Für den Erlass der Gebührentarife und der Vollzugsvorschriften ist der Gemeinderat abschliessend zuständig.

V.bis
Schule

Schulrat
Art. 20ter
Der Schulrat besteht aus dem Schulratspräsidenten oder der Schulratspräsidentin und sechs weiteren Mitgliedern.

Befugnisse
Art. 20quater
Dem Schulrat obliegt die unmittelbare Führung der Schulen nach den Vorschriften des Gemeindegesetzes und der Gesetzgebung über die Volksschulen.




Der Schulrat ist bezüglich Rechtspflege in Schulangelegenheiten oberste Verwaltungsbehörde der Gemeinde.




Der Schulrat hat insbesondere folgende Befugnisse und Obliegenheiten:




a)
Wahl, Anstellung und Führung der Lehrpersonen, der Schulleitungen und weiterer dem Schulrat unterstellte Mitarbeitende;



b)
Erlass des Stellenplanes im Rahmen des Voranschlages, Klassenorganisation sowie Zuteilung der Lehrpersonen zu den einzelnen Schuleinheiten und Klassen;




c)
Vorberatung der Schulordnung sowie von anderen allgemein verbindlichen Reglementen über das Schulwesen;




d)
Vorberatung von Voranschlag und Jahresrechnung über das Schulwesen;




e)
Verfügung über die im Voranschlag der laufenden Rechnung enthaltenen, die unmittelbare Schulführung betreffenden Kredite;




f)
Beschlussfassung über unvorhersehbare, das Schulwesen betreffende Ausgaben bis zu einem Gesamtbetrag von Fr. 150'000.-- im Jahr;




g)
Abklärung der Raumbedürfnisse der Schulen und Vorberatung von Neu- und Umbauten von Schulanlagen.

Schulordnung
Art. 20quinquies
Der Gemeinderat erlässt eine Schulordnung. Sie enthält ergänzende Vorschriften über den Schulbetrieb sowie über Rechte und Pflichten der am Schulbetrieb Beteiligten.

VI.
Geschäftsprüfungskommission

Mitgliederzahl

Art. 21
Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus mindestens fünf Mitgliedern.

Aufgaben
Art. 22
Sie erfüllt die im Gesetz vorgeschriebenen Aufgaben und prüft namentlich:




a)
die Amtsführung des Gemeinderates, des Schulrates
, der Verwaltung und der Unternehmen im abgelaufenen Jahr;




b)
die Führung des Gemeindehaushaltes im abgelaufenen Jahr;




c)
die Anträge des Gemeinderates über Voranschlag und Steuerplan für das kommende Jahr.

VII.
Stimmenzähler

Anzahl der Wahlart
Art. 23
Der Gemeinderat wählt auf Amtsdauer die erforderlichen Stimmenzähler für die Urnenabstimmung. Er ist ermächtigt, diese auch für die Bürgerversammlungen aufzubieten.




Die politischen Parteien sind angemessen zu berücksichtigen.

VIII.
Beamte und Angestellte



Art. 24
Das Dienstverhältnis der Beamten und Angestellten wird durch ein Reglement geordnet.




Soweit darin nichts anderes bestimmt wird, werden die Vorschriften über die Dienstverhältnisse des Staatspersonals sinngemäss angewendet.




Das Dienstrecht von Volksschullehrpersonen richtet sich nach kantonalem Recht.

IX.
Schlussbestimmungen

Inkrafttreten
Art. 25
Die vorstehende Gemeindeordnung tritt nach Annahme durch die Bürgerschaft und mit Genehmigung durch das Departement des Innern des Kantons St. Gallen in Kraft. Sie wird am 1. Januar 1984 angewendet und ersetzt die bisherige Gemeindeordnung vom 21. August 1973.

Übergangsbestimmung

Art. 25bis
Für die Zeit vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2012 besteht der Gemeinderat aus dem Gemeindepräsidenten oder der Gemeindepräsidentin, dem Schulratspräsidenten oder der Schulratspräsidentin sowie sechs weiteren Mitgliedern.

Waldkirch, 24. August 1982



NAMENS DES GEMEINDERATES







Der Gemeindammann:







F. Wenk







Der Gemeinderatsschreiber:







N. Weiss

Genehmigt durch die Bürgerschaft am:


8. April 1983







Der Versammlungsleiter:







F. Wenk







Der Protokollführer:







K. Koller

Genehmigt durch das Departement des Innern des Kantons St. Gallen:

St. Gallen, den 9. Mai 1983



Der Regierungsrat







E. Koller

Anhang zu Art. 16

	Gegenstand
	
	Gemeinderat

abschliessend


	Fakultatives

Referendum


	Bürgerschaft

Bürgerversammlung
Urne


	
	
	Fr.
	Fr.
	Fr.
	Fr.

	1.
Bei Beschlussfassung des Vor-anschlages unvorhersehbare Ausgaben pro Fall


total pro Rechnungsjahr
	
	bis 
70'000

bis
150'000
	–

–
	–

–
	–

–

	2.
Neue Ausgaben


2.1
einmalige


2.2
während mind. 10 Jahren wiederkehrende
	
	–

–
	bis
300'000

bis
30'000
	300'001 - 1'000’000

über 30’000
	über 1’000'000

–

	3.
Ausgaben für be​stimmte Zwecke


3.1
Hochbauten und Strassen inkl. Korrektionen


3.2
Gewässerschutz- und 
Kanalisationsbauten


3.3
Erschliessung von gemein​deeigenem Bauland


3.4
Erneuerung  und Erweite​rung von Gemeindeunter​nehmen
	
	bis
150'000

bis
200'000

bis
200'000

bis
200'000
	150'001 – 300'000

200'001 – 800'000

200'001 – 800'000

200'001 – 800'000
	300'001 - 1'000’000

800'001 - 1'000’000

800'001 - 1'000’000

800'001 - 1'000’000
	über 1'000’000

über 1'000’000

über 1'000’000

über 1'000’000

	4.
Grundstücke


Erwerb und Veräusserung
	
	bis
500'000
	500'001 – 1'000'000
	–
	über 1'000'000

	5.
Nachtragskredite


5.1
teuerungsbedingte


5.2
reale
	
	abschliessend bis 50'000 oder, soweit dieser Betrag über​schritten wird, bis 10 % des bewilligten Kredi​tes
	–

soweit nicht der

Gemeinderat

zuständig ist
	–

–
	–

–

	6.
Dringliche und gebundene


Ausgaben
	
	abschliessend
	–
	–
	–


�  lit b aufgehoben gemäss Nachtrag II vom 25. März 1992, in Vollzug ab 10. April 1992


� Fassung gemäss Nachtrag II vom 25. März 1992 in Vollzug ab 10. April 1992


� Fassung gemäss Nachtrag III vom 1. Mai 2006, in Vollzug ab 1. Mai 2006


� eingefügt gemäss Nachtrag IV vom 24. März 2010, in Vollzug ab 13. Oktober 2010


� eingefügt gemäss Nachtrag IV vom 24. März 2010, in Vollzug ab 13. Oktober 2010


� eingefügt gemäss Nachtrag III vom 1. Mai 2006, in Vollzug ab 1. Mai 2006


� eingefügt gemäss Nachtrag IV vom 24. März 2010, in Vollzug ab 13. Oktober 2010


� eingefügt gemäss Nachtrag II vom 25. März 1992, in Vollzug ab 10. April 1992


� eingefügt gemäss Nachtrag IV vom 24. März 2010, in Vollzug ab 13. Oktober 2010


� Fassung gemäss Nachtrag III vom 1. Mai 2006, in Vollzug ab 1. Mai 2006


� Fassung gemäss Nachtrag I vom 7. Dezember 1989, in Vollzug ab 21. Dezember 1989


� Fassung gemäss Nachtrag II vom 25. März 1992, in Vollzug ab 10. April 1992


� Tabelle siehe Anhang


� neu gemäss Nachtrag IV vom 24. März 2010, in Vollzug ab 13. Oktober 2010


� Fassung gemäss Nachtrag II vom 25. März 1992, in Vollzug ab 10. April 1992


� eingefügt gemäss Nachtrag IV vom 24. März 2010, in Vollzug ab 13. Oktober 2010


� neu gemäss Nachtrag IV vom 24. März 2010, in Vollzug ab 13. Oktober 2010


� neu gemäss Nachtrag IV vom 24. März 2010, in Vollzug ab 13. Oktober 2010


� Fassung gemäss Nachtrag III vom 1. Mai 2006, in Vollzug ab 1. Mai 2006





